
— 139
Propheten Nathan vertritt, und prechen muß: Der Qann biſt
du! Der Schriftgelehrte, den Jeſus fragte: Was Im
Geſetze geſchrieben, wie lieſeſt du? gab die richtige N  D
Du ott deinen Herrn lieben 4us deinem Herzen,
aus deiner Cele nd deinen Nächſten, wie dich
ſe Aber CEL war erblüfft, als eſus ihm agte
Thue das, ſo du eben 34 thue das; medice, CUra te

ipsum.
Laſſen Sie mich Qher eute ießen, indem ich meinen

herzlichen un beifüge, den ich hon oben ausgeſprochen,
nämlich, eS möge jeder Seelſorgsnovice ſich [Shald Um einen
tüchtigen Beichtvater, möglich einen Alteren Herrn, der
Erfahrung gereift iſt und die Urde des Prieſters bewahrt,
ſich umſehen; damit CTL aber einen olchen inde, der zugleich auch
die tebe und Geduld hat, dieß Amt der lebe aMNn ſeinem geiſt

7

—
en Mitbruder Üüben, ſoll der Seelſorgsnovice recht innig

„MitUm leſe große nade ehe Die heilige Schrift ſagt:
einem reuen Freunde iſt nichts 3u vergleichen: und den er
ſeiner Treue ieg old nd Silher nicht Aſ.“ Hecles. 1 „
Wie ird alſo dieß erſt ſeine noch richtigere Geltung Aben
ezügli des gotterleuchteten Bei  aters, der ſeinem geiſtlichen
Beichtkinde gegenüber prechen kann, wie 3u allen ſeinen eicht  2  2
indern 1* „Gott iſt mein euge, Die mich nach euch aAllen ver

langet mit der eſu Chriſti.“ Phil. 4.

(Ueber Armutszeugniſſe.) Zu welchem
und welchen erſonen das HVR Acmet Armutszeugniſſe A4us

zuſtellen hat, beſagt klar und deutlich die Im eſe und Ver—
ordnungsblatte &&  ahre 1867, tück 1. Nr enthaltene
„Kundmachung der obderennſiſchen Statthalterei vom

21 ezember 1866, betreffend die Competenz Ar
Ausſtellung dbon Armutszeugniſſen zur Erlangung des „Armen⸗
e  E im gerichtlichen Verfahren“, lautet:

„Aus Nłd vorgekommener Zweifel hat das Staats
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„miniſterium mit TLd ont 25 November 1866 6863/ St
„erinnert, daß die Ausſtellung der Mittelloſigkeits-Zeugniſſe zum
„Zwecke der Stämpelbefreiung ImM Sinne des Hofkammer-⸗Präſidial⸗
„Dekretes) 8  Q  Uli 1840 3743 keineswegs iun olge
„der Einrichtung des Gemeindeweſens neuerer Zeit an die 118  ·
„gemeinde übergegangen iſt, weil 5 ſich C ni Aum die Ar
„menverſorgung, ondern die Zugeſtehung der Gebührenfreiheit
„handelt Derjenige, welcher auf etztere Anſpruch hat, muß nicht
„gerade ein In der Armenverſorgung ſtehendes Individuum ſein;
5EL kann auch eine Perſon ſein, die einer Unterſtützung von
elte der Gemeinde nicht bedarf und eine dieſer Art 3u
„ſuchen auch nicht beabſichtig bei welcher aber Ui weniger
„das die Stämpelbefreiung ImM Streitverfahren begründende Ver—
„hältniß eintritt, daß ſie von ihrer ealität, ihrem apitale, ihrer
„Rente, oder durch Arbeit oder Dienſte kein größere Einkommen
„bezieht, als der n ihrem Ohnorte übliche gemeine Taglohn
„beträgt.

„Zeugniſſe der fraglichen Art ſind aher fortan von dem
„Ortspfarrer auszuſtellen und von der Bezirksbehörde, das iſt von
„dem landesfürſtlichen Bezirksamte, oder mn mit Specialſtatuten
„QAusgeſtatteten Städten, vbon dem aMn ſeiner fungirenden
„Kommunalamte 3u beſtätigen, baS dem nicht entgegenſteht, daß
„ſie bor der Beſtätigung durch das Bezirksam vom Gemeinde—
„vorſteher mitgefertigt werden  5  — ielmehr kann durch dieſe Mitfer⸗
„tigung der orthei erreicht werden, daß die Fertigung de
„Pfarrer und Mitfertigung des Gemeindevorſtehers das Bezirks
„Amt möglicher eiſe der weiteren Erforſchung der Vermögens—
„verhältniſſe Überhebt.

75—  D  ieß ird hiemit zur allgemeinen enntni gebracht.
„Linz, den 21 ezember 1866

ranz Freiherr b. Spiegelfe

Z. 2 ublicirt mit hohem Regierungscireulare September
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ieſe Kundmachung betrifft die Armutszeugniſſe zur Er
lang des „A U N ch 5* Iu gerichtlichen Verfahren
Zum Armenrechte gehört auch die „unentgeltliche Vertretung“
(ſogenannte XO Vertretung) durch Advokaten CI
leſe unentgeltliche Vertretung ſagt die „Advokaten rdnung“

Uli 1868 IM II Abſchnitt In 2*
Die Bewilligung ernnes unentgeltlichen Vertreters hat von

egen die„dem Ausſchuſſe der Advokatenkammer erfolgen
Verweigerung dem Betheiligten UL die Beſchwerde
das Oberlandesgericht offen Mit der Bewilligung erne unen

„geltlichen Vertreters iſt die tämpel⸗ und Gebührenbefreiung
Die Vergütung der baren Uslagen Enes ſolchen„verbunden.

„Vertreters wird vom Staate geleiſtet.“
Dem bisher tirten zufolge hat alſo das Arram Armuts

eugniſſe dem
we der Erlangung des „A 79

der „Stämpel— nd Gebührenbefreiung“ und der „unentgeltlichen
Vertretung“ (EXOffo Vertretung

Alle Bewerber „andere Armutszeugniſſe“ ſind die
Gemeindevorſtehung weiſ ULr „Mittelloſigkeits Zeugniſſe“
zUum Behufe der Erlangung Allerhö  e Gnadengaben fönnen
auch Pfarramte ausgeſtellt werden.

Mitfertigen aber kann das Arram auch rmuts
zeugniſſe, die 3U Ment anderen wecke alE zur Erlangung de
Armenrechte ausgeſtellt in insbeſondere iſt C8 Vorſchrift daß
die Armutszeugniſſe zur Schulgeldbefreiung QMn ittel  2
Ulen Pfarramte mitgefertigt werden.

ES iſt ſelbſtverſtändlich daß die Armutszeugniſſe zur Er
angung von Ehehinderniß Diſpenſen IN forma auperum
Pfarramte ausgeſtellt werden Welchen

II Perſonen olche Armutszeugniſſe vom Pfarramte Szu
ſtellen ſind beſagt die obeitirte „Kundmachung“ mit den orten

daß ſie (die Perſon) vbon ihrer Realität ihrem Ka

pitale, ihrer Rente, oder durch Arbeit oder Dienſte kein größeres
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Einkommen bezieht, als der Iu ihrem Wohnorte übliche gemeine
Taglohn eträgt.“

it dem Taglohn iſt natürlich nicht der Dienſtbotenlohn,
oder der bei gewiſſen drängenden Umſtänden (3 erndte
extraordinäre, ondern der gewöhnliche „gemeine“ Tagarbeiter—
lohn gemeint. Wa endlich die

Form ſolcher Armutszeugniſſe betrifft, iſt 3u bemerken,
daß der Charakter, das e*, der Wohnort des Armen,
der Zweck des Zeugniſſes, der Gegenſtand der age oder
Einſprache), der NU I oder des Klägers
bei Einſprachen), eventuell auch der die Höhe des In age ſtehen
den oder Geldwerthe au  rückli enannt
werden muß.

Folgendes Formular iſt hiefür meiſten Im Gebrauche.
Armuts⸗Zeungniß.

Daß ankraz Leiblich, ediger aglöhner, ahre al0 Iun Hüſterloh Nor 14 wohnhaft, nach Wiſſen des Gefertigten kein Vermögen beſitzt
und weder an Renten, noch durch Arbeit oder Dienſt ern größereEinkommen eziehe, al der teror übliche gemeine .  aglohn
pr 90 1* beträgt, ſomit nach des ohen Regierungs⸗Cir—Ulares dd0: September 1840 3052 QAls

betrachten ſei, wird hiemit zUum Behufe der StämpelbefreiungIn ſeiner age gegen Jonas Mandelbaum, LiqueurfabrikantenIn Kreckelborn, Dto Zahlung des ausſtändigen Arbeitslohnes
per 80 kr. der Ahrheit gemã pfarrämtlich beſtätiget.

Pfarramt  L Pleite, den 341. Oktober 187
N Pfr

In einer I ch würde der etztere Paſſus heißen:
7 Iu ſeiner Einſprache gegen die age des Nathan

Katz, Rohproduktenhändlers Itzighauſen, Pto Schadenerſa
per 20 für beſchädigte Haſenbälge

inz Ferdinan 0 Pfarrproviſor.

(Vinkulirung bIn Staatsſchuldverſchreibun⸗
gen.) Zur Hintanhaltung möglicher Veräußerungen, Verun⸗—
treuungen oder ſonſtiger Verluſte müſſen alle Ar 11 gewid


